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Fiir unsere Arbeitsgruppe sind bei diesen

Gesprichen weitere Punkte angeschnitten

worden, die wir in unseren néchsten Sitzun-

gen behandeln wollen:

— Weiterbildungsméglichkeiten, Bildungs-
urlaube

— Wille zur Arbeit, Berufung oder nur Job
- Angenehmes Betriebsklima

— Verniinftige materielle Unterstiitzung der
Erziehungsarbeit

Aufruf an alle Heimerzieher

Mit diesem Bericht hoffen wir, allen einen
Einblick in unsere Tétigkeit gegeben zu
haben. Um jedoch noch effektiver wirken
zu konnen, ist es dringend notwendig, neue
Mitglicder fiir die VHZ und insbesondere
Interessenten fiir weitere aktive Arbeits-
gruppen zu gewinnen. Besonders freuen
wiirde es uns, wenn auch in anderen Regio-
nen aktive Erziehervereinigungen entstehen
wiirden. Starthilfe dazu wiirde von uns gerne
angeboten.

Im Namen der VHZ: Ruedi Vontobel

Kontaktadressen VHZ

Prisident (Vereinsadresse): Ruedi Vonto-
bel, Stiftung Schloss, 8158 Regensberg, Tel.
01 853 21 65.

Aktuar (Sekretariat): Marianne Fiirst, Stif-
tung Schloss, 8158 Regensberg, Tel. 01
85334 79.

Aus der VSA-Region
Zentralschweiz

Die Gemeindeversammlung Schiipfheim
(LU) bewilligte einen Baukredit von 3,5
Millionen Franken fiir die Erstellung von
Alterswohnungen, mit deren Erstellung so-
fort begonnen wird. Das Bauprogramm sieht
16 Eineinhalb-Zimmerwohnungen, 7 Zwei-
einhalb-Zimmerwohnungen, 2 Zweiein-
halb-Zimmer-Invalidenwohnungen und
eine Abwartwohnung vor.

Der Bezirksrat von Einsiedeln (SZ) ist auf
der Suche nach einem geeigneten Grund-
stiick fiir die Erstellung eines Behinderten-
heims. Dies wird notig, weil die Stimmbir-
ger einen Planungskredit fiir den Neubau
des Einsiedlerhofs am Klosterplatz verwar-
fen, in dem nebst Verwaltungs- und Biiro-
rdumen auch das Behindertenwohnheim
hitte untergebracht werden sollen.

Die Stimmbiirger von Walchwil (ZG)
stimmten dem Kauf des Hotels Zugersee zu,
das in ein Altersheim umgebaut werden soll.
Den gleichzeitig geforderten Baukredit lehn-
ten sie jedoch ab, da das Umbauprojekt
zu wenig iiberdacht sei. Eine inzwischen
gebildete Baukommission soll nun alle De-
tails abkldren.

Die Biirgergemeinde Kriens (LU) plant
langfristig ein weiteres Alters- und/oder
Pflegeheim. Trotz des zunehmenden Betten-
mangels kann es, eventuell gemeinsam mit
einer Nachbargemeinde, mit Riicksicht auf
die gegenwiirtige Finanzlage nicht vor 1987
erstellt werden.
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Das ehemalige Biirgerheim Stans (NW), das
nach der Trennung der Armengemeinde im
Januar 1980 in den Besitz der politischen
Gemeinde iiberging, wird einer griindlichen
Erneuerung unterzogen. Vor allem ist eine
Verbesserung der innern Struktur und eine
Anpassung an zeitgemdsse Verhiltnisse und
Bediirfnisse vorgesehen. Die Pensiondre fin-
den in der Zwischenzeit Unterkunft im
nahegelegenen Gebiude des Centro Italia-
no. Der Umbau, der auf 1,75 Mio. Franken
zu stehen kommt, soll Ende des laufenden
Jahres abgeschlossen sein.

Der Gemeinderat von Arth (SZ) hat be-
schlossen, eine Vorlage fiir die Beteiligung
der Gemeinde an der Realisierung des Al-
terszentrums Mythenpark in Goldau (SZ)
auszuarbeiten. Im kommenden Herbst soll
der Souveriin dariiber entscheiden. Die Ge-
samtkosten sind mit tiber 9 Mio. Franken
veranschlagt. Realisiert werden sollen 60
Altersheimplitze, darunter auch 28 Pflege-
betten. Auch werden ambulante Senioren-
Dienste geplant.

In Altendorf (SZ) wurde das Alterswohn-
heim Engelhof erdffnet. Nach zweijdhriger
Bauzeit konnte das Werk seiner Zweckbe-
stimmung iibergeben werden. Das neue
Heim umfasst in der Altersabteilung 16
Betten und in der Pflegeabteilung 22 Plitze.
Dazu kommen 6 Zweizimmerwohnungen.

In Sattel (SZ) wurde das 1957 erofinete
Kinderheim «Sonnenbergy», das bis zu 40
Kinder aufnehmen kann, von seiner Erbaue-
rin und Besitzerin Sr. Helene Siegrist aus
gesundheitlichen und altersbedingten Griin-
den verkauft. Was mit dem Gebédude gesche-
hen wird, ist noch unbekannt. Die grosse
Frage ist, was mit den noch im Heime
lebenden Kindern geschehen wird.

Der Januar-Héck der Region Zentral-
schweiz des VSA hat sich eingebtirgert und
wird wohl kaum mehr aus dem Veranstal-
tungskalender dieser Region verschwinden.
So trafen sich denn 25 Mitglieder im gast-
freundlichen Altersheim «Biiel» in Baar zu
einer interessanten Plauderei von Frau Dr.
Imelda Abbt, der sich ein exquisites Mahl
anschloss, das sich in die sehr spdten Nacht-

stunden hinauszog. Joachim Eder, Zug

Aus der VSA-Region Ziirich

Das kantonale Amt fiir Industrie, Gewerbe
und Arbeit und die kantonale Fremdenpoli-
zei teilen am 2. Mérz 1983 mit:

«Ferien-Studenten» — Praxis 1983

1. Angesichts der Arbeitsmarktlage (Kanton
Ziirich Ende Februar 1983: 4189 Arbeitslo-
se, 822 offene Stellen) konnen im Jahre 1983
im Ausland studierende ausldndische Stu-
denten und Schiiler nur in beschranktem
Masse zur voriibergehenden Erwerbstitig-
keit im Kanton Ziirich zugelassen werden.
Vorrang hat in jedem Fall die Ausschépfung
des einheimischen Arbeitsmarktes (Art. 21
der Verordnung des Bundesrates iiber die
Begrenzung der Zahl der erwerbstitigen
Auslinder). Nur wenn die Ferienabldsung
im Betrieb nicht anders geregelt werden
kann, werden Bewilligungen in folgendem
Rahmen erstellt:

— Es werden nur Studenten bewilligt, die
bereits im Jahre 1982 voriibergehend im
Kanton Ziirich arbeiteten.

— Bewilligungen werden fiir lingstens drei
Monate erteilt.

— Die Tétigkeit muss in die Zeit vom 1. Juni
bis 30. September fallen (Ferienablosun-
gen).

— Beweilligungen kommen nur fiir folgende
Erwerbszweige in Betracht: Spitiler, Hei-
me, Gastgewerbe, Haushalt, Lebensmit-
telherstellung, Landwirtschaft.

2. Bewilligungen konnen nur an Auslander
erteilt werden, welche

— sich gegeniiber den Behdrden mit Belegen
der betreffenden Schule iiber ihre Imma-
trikulation an einer Hoch- oder Mittel-
schule (allgemein- oder berufsbildender
Art) ausweisen;

— sich wihrend der Gesuchsbehandlung im
Ausland aufhalten (Ausnahme: siche Zif-
feri3):

Auslinder, die ohne Visum bzw. Zusiche-
rung eingereist sind, miissen zur Ausreise
verhalten werden.

3. Fiir ausldndische Studenten und Schiiler,
deren Eltern Wohnsitz in der Schweiz ha-
ben, kann die Bewilligung von der Schweiz
aus nachgesucht werden.

4. Gesuche um Erteilung der erforderlichen
Bewilligung sind vom Arbeitgeber unter
Verwendung des Formulars «Gesuch um
Einreisebewilligung bzw. um Zusicherung
der Aufenthaltsbewilligung» beim zustandi-
gen regionalen Arbeitsamt (Arbeitsamt der
Stadt Ziirich, Postfach, 8036 Ziirich, Ar-
beitsamt der Stadt Winterthur, Palmstr. 16,
8400 Winterthur, KIGA, Postfach, 8090
Ziirich fiir die Landgemeinden) einzurei-
chen.

5. Die Entlohnung muss orts- und branchen-
{iblich sein. Sie hat sich im Gastgewerbe, in
Betrieben der Landwirtschaft sowie in Pri-
vathaushalten nach den von den ziircheri-
schen Arbeitsimtern festgestellten Mindest-
ansitzen zu richten.

6. Aufgrund eines Abkommens zwischen
der Schweiz und Spanien ist den spanischen
Studenten die Herreise zu vergliten. Zu
beachten ist auch, dass fiir Vertrage mit
spanischen Staatsangehdrigen ein besonde-
res Vertragsformular zu bentitzen ist, das bei
der Fremdenpolizei (Tel. 01 25921 27)
bezogen werden kann.

7. Die Arbeitgeber werden eingeladen, offe-
ne Aushilfsstellen auch der Arbeitsvermitt-
lungsstelle beider Hochschulen, Schonberg-
gasse 2, 8001 Zirich, Tel. 252 58 63 (von
10.00 bis 14.00 Uhr) und dem Sekretariat
fiir Asylbewerber, Strassburgstrasse 5, 8004
Ziirich, Tel. 201 04 10, zu melden, welche
fiir Stellenangebote dankbar sind. Muss ein
Betrieb kurzfristig disponieren, kann auch
das Gemeindearbeitsamt angefragt werden.

8. Beweilligungen fiir Studenten, die ein
durch ihre Studienrichtung bedingtes Fach-
praktikum absolvieren, richten sich nach
wie vor nach den Regeln, die den Vermitt-
lungsstellen TAESTE und AIESEC zuge-
stellt wurden. Fiir Mediziner wird eine
Spezialregelung getroffen.

9. Die Vermittlungsstellen und die Arbeitge-
ber werden ersucht, den Arbeitsimtern nur
vollstindig dokumentierte Gesuche einzu-
reichen. Nur so ist eine rasche Gesuchsbe-
handlung moglich.

Schweizer Heimwesen 1V/83



	Aus der VSA-Region Zürich

